
Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Die Rechtsmittelführerin ist der Ansicht, das angefochtene Urteil 
sei aus folgenden Gründen aufzuheben: 

— Das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften 
habe die Systematik des Art. 8 der Verordnung Nr. 40/94 ( 1 ) 
missachtet, indem es eine einzige tatsachenbezogene Ähn
lichkeitsprüfung im Hinblick sowohl auf Art. 8 Abs. 1 
Buchst. b als auch auf Art. 8 Abs. 5 vorgenommen habe, 
obwohl beide Bestimmungen ganz unterschiedliche Prü
fungsmaßstäbe vorsähen; 

— das Gericht habe rechtsfehlerhaft entschieden, dass es für die 
Feststellung, dass die Voraussetzungen für die Anwendbar
keit des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 nicht erfüllt 
seien, die Bekanntheit der älteren Marke nicht berücksichti
gen müsse; 

— das Gericht habe einen Rechtsfehler begangen oder den ihm 
vorgetragenen Sachverhalt verfälscht, indem es im Rahmen 
seiner Ähnlichkeitsprüfung fehlerhafte, unbegründete und 
unangemessene Beweisregeln angewandt habe; 

— das Gericht habe rechtsfehlerhaft nicht angemessen berück
sichtigt, dass zu den älteren Marken auch Wortmarken ge
hörten, während die beanstandete Marke eine Bildmarke sei; 

— das Gericht habe rechtsfehlerhaft das Vorliegen einer Mar
kenfamilie nicht angemessen berücksichtigt. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über 
die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts 
Stuttgart (Deutschland) eingereicht am 31 Dezember 
2009 — Andreas Michael Seeger gegen General- 

staatsanwaltschaft Stuttgart 

(Rechtssache C-554/09) 

(2010/C 80/20) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Oberlandesgericht Stuttgart 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Andreas Michael Seeger 

Beklagte: Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart 

Vorlagefrage 

Kann der Begriff „Material“ in Art. 13 d. Spiegelstrich 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. März 2006 ( 1 ) dahingehend ausgelegt 
werden, dass darunter auch Verpackungsmaterial wie leere Ge
tränkeflaschen (Leergut) fallen kann, welches von einem Wein- 
und Getränkehändler befördert wird, der ein Ladengeschäft be
treibt, einmal wöchentlich seine Kunden beliefert und dabei das 
Leergut einsammelt, um es zu seinem Großhändler zu bringen? 

( 1 ) ABl. L 102, S. 1 

Klage, eingereicht am 8. Januar 2010 — Europäische 
Kommission/Königreich Belgien 

(Rechtssache C-6/10) 

(2010/C 80/21) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: 
G. Braun und L. de Schietere de Lophem) 

Beklagter: Königreich Belgien 

Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass das Königreich Belgien dadurch gegen 
seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 2006/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 
2006 zur Änderung der Richtlinien des Rates 78/660/EWG 
über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter 
Rechtsformen, 83/349/EWG über den konsolidierten Ab
schluss, 86/635/EWG über den Jahresabschluss und den 
konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanz
instituten und 91/674/EWG über den Jahresabschluss und 
den konsolidierten Abschluss von Versicherungsunterneh
men ( 1 ) verstoßen hat, dass es nicht alle Rechts- und Ver
waltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richt
linie nachzukommen, erlassen oder jedenfalls der Kommis
sion nicht mitgeteilt hat;
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— dem Königreich Belgien die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2006/46/EG sei am 
5. September 2008 abgelaufen. Zum Zeitpunkt der Einreichung 
der vorliegenden Klage habe der Beklagte noch nicht alle zur 
Umsetzung der Richtlinie erforderlichen Maßnahmen erlassen 
oder sie jedenfalls der Kommission nicht mitgeteilt. 

( 1 ) ABl. L 224, S. 1. 

Klage, eingereicht am 8. Januar 2010 — Europäische 
Kommission/Großherzogtum Luxemburg 

(Rechtssache C-8/10) 

(2010/C 80/22) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: 
G. Braun und L. de Schietere de Lophem) 

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg 

Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass das Großherzogtum Luxemburg dadurch 
gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 2006/46/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 
2006 zur Änderung der Richtlinien des Rates 78/660/EWG 
über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter 
Rechtsformen, 83/349/EWG über den konsolidierten Ab
schluss, 86/635/EWG über den Jahresabschluss und den 
konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanz
instituten und 91/674/EWG über den Jahresabschluss und 
den konsolidierten Abschluss von Versicherungsunterneh
men ( 1 ) verstoßen hat, dass es nicht alle Rechts- und Ver
waltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richt
linie nachzukommen, erlassen oder jedenfalls der Kommis
sion nicht mitgeteilt hat; 

— dem Großherzogtum Luxemburg die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2006/46/EG sei am 
5. September 2008 abgelaufen. Zum Zeitpunkt der Einreichung 
der vorliegenden Klage habe der Beklagte noch nicht alle zur 
Umsetzung der Richtlinie erforderlichen Maßnahmen erlassen 
oder sie jedenfalls der Kommission nicht mitgeteilt. 

( 1 ) ABl. L 224, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Hoge Raad der 
Nederlanden (Niederlande), eingereicht am 8. Januar 2010 
— Staatssecretaris van Financiën/Marishipping and 

Transport B.V. 

(Rechtssache C-11/10) 

(2010/C 80/23) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Hoge Raad der Nederlanden 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kassationsbeschwerdeführer: Staatssecretaris van Financiën 

Andere Verfahrensbeteiligte: Marishipping and Transport B.V. 

Vorlagefragen 

1. Ist die Zollbefreiung für pharmazeutische Stoffe nach Teil I 
Titel II Teil C Nr. 1 Ziffer i des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) Nr. 2658/87 vom 23. Juli 1987 ( 1 ) im Zusammen
hang mit der in Teil III (Anhänge) Abschnitt II Anhang 3 
aufgenommenen Liste von pharmazeutischen Stoffen auf 
den genannten (chemischen) Stoff in reiner Form 
beschränkt? 

2. Welche Beschränkungen müssen gelten, wenn den genann
ten pharmazeutischen Stoffen andere Stoffe zugefügt werden 
dürfen? 

( 1 ) Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über 
die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemein
samen Zolltarif (ABl. L 256, S. 1).
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